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Stadt Ulm 
Beschlussvorlage 

 
 

 

Die Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB wurde vom 24.04.2019 - 24.05.2019 durchge-
führt. Parallel dazu wurden gemäß § 4 Abs. 2 BauGB die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belan-
ge, deren Aufgabenbereiche durch die Planung berührt werden, unterrichtet und zur Äußerung aufgefordert. 
 
Im Rahmen der öffentlichen Auslegung wurden von Seiten der Öffentlichkeit keine Äußerungen vorge-
bracht. 
 
Bei der Auslegung des Bebauungsplans wurden folgende Behörden und sonstige Träger öffentlicher Be-
lange nach § 4 Abs. 2 BauGB gehört: 
 

- Deutsche Telekom 

- Handwerkskammer Ulm 

- Industrie und Handelskammer Ulm 

- Landratsamt Alb-Donau-Kreis - Kreisgesundheit 

- Nachbarschaftsverband Ulm 

- Polizeidirektion Ulm 

- Regierungspräsidium Tübingen - Referat 21 Raumordnung 

- Regierungspräsidium Stuttgart - Landesamt für Denkmalpflege (Grabungen) 

- Regierungspräsidium Freiburg, Abt. 9, Landesamt für Geologie, Rohstoffe und Bergbau 

-  Regionalverband Donau-Iller 

- Stadtwerke Ulm/Neu-Ulm GmbH (SWU) 

- Fernwärme Ulm GmbH (FUG) 

- SUB/ V Umweltrecht und Gewerbeaufsicht 

- Zentralplanung Unitymedia 

 

Nachfolgende Stellungnahmen von Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gingen zur Abwä-
gung ein: 
 
Folgende Stellungnahmen wurden vorgebracht: Stellungnahmen der Verwaltung: 

Fernwärme Ulm -GmbH (FUG) mit Schreiben vom 
24.04.2019 (Anlage 5.1) 
 
Es wird mitgeteilt, dass die Stellungnahme vom 
26.04.2016 bestehen bleibt. Darin wurde erörtert, 
dass das Gebäude Söflinger Straße 124 an das Fern-
wärmenetz angeschossen ist und vor  Abbrucharbei-
ten nach entsprechendem Antrag der Anschluss ge-
trennt werden muss. Neue Gebäude können an das 
Fernwärmenetz angeschlossen werden. Planungen 
sind frühestmöglich abzustimmen. 
 
 

 
 
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genom-
men. 
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Landratsamt Alb-Donau-Kreis mit Schreiben vom 
30.04.2019 (Anlage 5.2) 
 
Es bestehen keine Einwendungen. Zum Boden und 
Grundwasserschutz werden objektbezogenen Bau-
grunduntersuchungen befürwortet. 
 

 
 
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genom-
men. Im Bebauungsplan ist in den textlichen 
Festsetzungen unter Punkt 3.4 ein Hinweis zum 
Bodenschutz und zur Geotechnik  aufgenom-
men. 

Regierungspräsidium Freiburg, Landesamt für Geolo-
gie, Rohstoffe und Bergbau (LGRB) mit Schreiben vom 
03.05.2019 (Anlage 5.3) 
 
Es werden keine weiteren Hinweise oder .Anregungen 
vorgebracht. 
 

 
 
 
 
Im Bebauungsplan ist in den textlichen Festset-
zungen unter Punkt 3.4 ein Hinweis zum Boden-
schutz und zur Geotechnik  aufgenommen. 
 

RP Tübingen mit Schreiben vom 07.05.2019 (Anlage 
5.4) 
 
Es wird mitgeteilt, dass hinsichtlich der räumlichen 
Nähe zu der als Störfallbetrieb eingestuften Firma 
Beiselen keine weiteren Anforderungen bestehen und 
der Abwägungsprozess seitens der Stadt erfolgt ist. 
 

 
 
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genom-
men. Da das Bebauungsplangebiet außerhalb des 
Sicherheitsabstandes des Störfallbetriebes, in 
einem Abstand von mehr als 400 m liegt, sind 
keine schädlichen Umwelteinwirkungen zu er-
warten. 
 

Regionalverband Donau-Iller mit Schreiben vom 
25.04.2019 (Anlage 5.5) 
 
Der Ausschluss von Einzelhandelsnutzungen im Ge-
werbegebiet wird begrüßt. Die festgelegte maximale 
Verkaufsfläche im Mischgebiet ist aus regionalplaneri-
scher Sicht zur Stadtteilversorgung angemessen und 
die Beschränkung auf die Zweckbestimmung Lebens-
mittelmarkt/ Nahversorgung wird begrüßt. 
 
 

 
 
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genom-
men. 

Industrie- und Handelskammer Ulm mit Schreiben vom 
08.05.2019 (Anlage 5.6) 
 
Es werden seitens der IHK keine Anregungen vorge-
bracht, die über die Stellungnahme vom 18. Mai 2016 
hinausgehen. Es wird begrüßt, dass die Stellungnahme 
Berücksichtigung gefunden hat und auf die Belange 
der Unternehmen im Plangebiet eingegangen wurde. 
Vorsorglich wird nochmals darauf hingewiesen, dass 
durch die gewerblichen Tätigkeiten Emissionen nicht 
auszuschließen sind und die geplanten Schallschutz-
maßnahmen in jedem Fall umgesetzt werden sollten, 
um Konflikte zwischen Anwohnern und Gewerbetrei-
benden zu begegnen und nachteilige Einschränkungen
für die bestehenden Gewerbebetriebe zu vermeiden. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Es sind planerische Vorkehrungen mittels Festset-
zungen im Bebauungsplan zu passiven Schall-
schutzmaßnahme im Mischgebiet als Schutz vor 
Gewerbelärm getroffen, so dass es zu keiner Ein-
schränkung der bisher bestehenden, genehmig-
ten gewerblichen Nutzungen kommt. Ebenfalls 
sind Festsetzungen zum Schutz gegen Lärmein-
wirkungen durch Verkehrslärm getroffen. 
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Nachbarschaftsverband Ulm mit Schreiben vom 
10.05.2019 (Anlage 5.7) 
 
Der Bebauungsplan ist mit der Darstellung Gewerbe- 
und Mischgebiet nicht vollständig aus dem Fläche-
nnutzungsplan, der gewerbliche Baufläche darstellt, 
entwickelt. Die geordnete städtebauliche Entwicklung 
wird durch die Abweichung nicht beeinträchtigt und 
der Flächennutzungsplan im Wege der Benachrichti-
gung angepasst. 
 
 

 
 
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genom-
men. 

SUB/ V Umweltrecht und Gewerbeaufsicht mit 
Schreiben vom 13.05.2019 (Anlage 5.8) 
 
Es wird auf die Stellungnahme vom 03.05.2016 ver-
wiesen.  
Hier wird ausgeführt, dass im Plangebiet die Altstan-
dorte 00140 Kässbohrer Straße 9 und 00206 Söflin-
ger Straße 120 liegen. 
 
AS 00140: Der Standort ist für den Wirkungspfad 
Boden-Grundwasser auf B=Entsorgungsrelevanz be-
wertet. Im Zuge von Aushubmaßnahmen ist ggf. mit 
erhöhten Entsorgungskosten für das Aushubmaterial 
zu rechnen. 
AS 00206: Auf dem Flurstück 1656 befand sich über 
einen langen Zeitraum eine öffentliche Tankstelle. 
Aufgrund der langjährigen Nutzung bestehe Anhalts-
punkte für das Vorliegen einer Altlast gem. § 3 Absatz 
1 BBodSchV. Die Fläche ist mit OU = "Orientierende 
Untersuchung erforderlich" bewertet. 
 

 
 
 
 
 
In den textlichen Festsetzungen des Bebauungs-
plans ist unter Punkt 3.4 ein Hinweis auf den 
Altstandort aufgenommen. 
 
Die Orientierende Untersuchung fand im August 
2018 (Gutachten HPC Nr. 2162128 vom 
06.10.2016) statt. Der Verdacht auf Altlast konn-
te ausgeräumt werden. Im Bereich der Auffüllung 
ist punktuell mit entsorgungsrelevanten Boden-
veränderungen und damit mit ggf. erhöhten 
Entsorgungskosten zu rechnen. Bei Erd- und 
Aushubarbeiten ist eine auf die abfallwirtschaftli-
chen, bodenschutz- und arbeitsschutzrechtlichen 
Belange bezogene Planung und Überwachung 
sowie ggf. die materialspezifische Separierung 
und chargenweise Beprobung von Aushubmate-
rial vorzusehen. In den textlichen Festsetzungen 
des Bebauungsplans ist daher unter Punkt 3.4 ein 
Hinweis auf den Altstandort aufgenommen. 
 
 

Stadtwerke Ulm / Neu-Ulm Netze GmbH mit Schrei-
ben vom 14.05.2019 (Anlage 5.9) 
 
Es wird mitgeteilt, dass aus den vorgelagerten Netz-
leitungen der Stadtwerke die Versorgung mit Erdgas, 
Trinkwasser und Strom möglich ist und um frühest-
mögliche Einbeziehung in die weitere Planung gebe-
ten. 
 
 

 
 
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genom-
men. 

Polizeidirektion Ulm mit Schreiben vom 17.05.2019 
(Anlage 5.10) 
 
Es wird auf die Aspekte der Kriminalprävention hin-
gewiesen, die bereits zur Aufstellung des Bebauungs-
plans dargelegt wurden. 
 
Aus verkehrlicher Sicht werden allgemeine Hinweise 
zur Gestaltung von Tiefgaragenzufahrten gegeben. 
 

 
 
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genom-
men. 
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REGIERUNGSPRÄSIDIUM FREIBURG 
L A N D E S A M T   F Ü R   G E O L O G I E ,  R O H S T O F F E   U N D   B E R G B A U  

Albertstraße 5 - 79104 Freiburg i. Br., Postfach, 79095 Freiburg i. Br. 
 

E-Mail: abteilung9@rpf.bwl.de - Internet: www.rpf.bwl.de 
Tel.: 0761/208-3000, Fax: 0761/208-3029  

 
 
 

  
Stadt Ulm  
Hauptabteilung Stadtplanung,  
Umwelt, Baurecht  
Münchner Straße 2  
89073 Ulm 
 

 

 

Freiburg i. Br., 
 

Durchwahl (0761) 
 

Name: 
 

Aktenzeichen: 

 
 

03.05.19 
208-3045 
Valentina Marker  
2511 // 19-03867 

 
 

 
Beteiligung der Träger öffentlicher Belange  
 
A  Allgemeine Angaben  
 
Bebauungsplan "Söflinger Straße - Kässbohrerstraße" , Stadt Ulm  
(TK 25: 7625 Ulm-Südwest)   
  
öffentliche Auslegung des Entwurfs des Bebauungspla ns mit der Satzung der 
örtlichen Bauvorschriften und der Begründung gemäß § 3 Abs. 2 des BauGB   
 
Ihr Schreiben vom 15.04.2019  
 
Anhörungsfrist 24.05.2019 
 
 
B  Stellungnahme 
 
Unter Verweis auf unsere weiterhin gültige Stellungnahme vom 17.05.2016 (Az. 
2511//16-03994) sind von unserer Seite zum modifizierten Planvorhaben keine weiteren 
Hinweise oder Anregungen vorzubringen. 
 
 
 
 
Valentina Marker 
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Kastler, Heinrich (Stadt Ulm)

Von: Durst, Reiner [Reiner.Durst@polizei.bwl.de]
Gesendet: Freitag, 17. Mai 2019 14:55
An: Kastler, Heinrich (Stadt Ulm)
Betreff: Bebauungsplan Söflinger Straße - Kässbohrerstraße, Anhörung vom 15.4.2019

Sehr geehrter Herr Kastler, 
 
zum o.a. Bebauungsplan nehmen wir im jetzigen Planungsstadium wie folgt Stellung.  
 
Aus verkehrlicher Sicht: 
 
Für die Gestaltung der Tiefgaragenzufahrten raten wir zur Beachtung dieser Kriterien: 
 

 Bei der Anlage der Tiefgaragenausfahrten wäre darauf zu achten, dass die Sichtbeziehungen zu 
bevorrechtigten Nutzern des Gehwegs und der Fahrbahn nicht durch Stützmauern, Brüstungen, Einbauten, 
Möblierung, Pfosten oder Bepflanzung beeinträchtigt werden. Begrünung sollte unter diesem Aspekt 
kritisch überprüft werden. Bei der Pflanzenauswahl wäre auf geeignete Standorte und Wuchsformen zu 
achten, die keine Sichtprobleme auslösen. 

 

 Sofern die Zufahrenden in die Tiefgaragen eine Schranke/Schloss/Tor bedienen oder eine Ampelregelung 
beachten müssen, wäre zu gewährleisten, dass diese sich dafür nicht im öffentlichen Verkehrsraum 
aufstellen müssen. 
 

 Um unberechtigtes und behinderndes Parken vor Ein‐Ausfahrten möglichst zu verhindern, sollten diese und 
die davor liegende Verkehrsflächen (z.B. durch dynamisch abgesenkte Bordsteine) so gestaltet werden, dass 
sie das Erkennen der Tiefgaragenzufahrten erleichtern. Dies ist auch für die spätere Überwachung wichtig,  
 

Aus kriminalpräventiver Sicht: 
 
Die Aspekte der Kriminalprävention wurden bereits in der Stellungnahme vom 23. Mai 2016 dargelegt.  
 
 
Freundliche Grüße 
 
Reiner Durst 
Polizeipräsidium Ulm 
Führungs‐ und Einsatzstab 
Einsatz/Verkehr 
Münsterplatz 47 
89073 Ulm 
 
Tel. 0731 188 2134 
Internet: www.polizei‐ulm.de 
E‐Mail Dienstzweig: ulm.pp.fest.e.v@polizei.bwl.de (Bitte für Anhörungen verwenden, da Sichtung auch bei meiner 
Abwesenheit erfolgt) 
 
E‐Mail persönlich: reiner.durst@polizei.bwl.de (keine Sichtung bei Abwesenheit) 
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